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RS OGH 1955/1/12 1Ob911/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.01.1955

Norm

ABGB §521 C

Rechtssatz

Wenn ein Ausgedings- bzw Wohnungsberechtigter ein Recht auf ausschließliche Benützung eines oder mehrerer

Räume hat, so ist bei Fehlen einer ausdrücklichen gegenteiligen Vertragsbestimmung anzunehmen, daß er im Falle

seiner Pflegebedürftigkeit eine Pflegeperson in diese Räume aufnehmen darf.
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1 Ob 911/54
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